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6~ Gesetz: Wiener Landarbtitsordnung; ?;nderung (Wiene:r LandarbeitsordnungsnoveJle 1972). 

6. 

Gesetz vom 28. Jänner 1972, mit dem die 
Wiener Landarbeitsordnung geändert wird 

(Wiener Landarbeitsordnungsnovelle 1972) 

Der Wiener Landtag hat in Ausführung des 
Landarbeitsgesetzes, BGB!. Nr. 140/1948, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBL Nr. 279/1957, 
24111960, 97/1961, 10/1962, 194/1964, 238/1965, 
265/1967, 283/1968, 463/1969, 239/1971, 318/ 
1971 und 333/1971 besd1lossen: 

Die Wiener Landarbeitsordnung, LGBI. für 
Wien Nr. 2211949, zuletzt geändert durch Lan
desgesetz LGBI. für Wien Nr. 26/1970, wird wie 
folgt geändert: 

Artikel I 

1. § 65 Abs. 4 hat zu entfallen. 

2. § 67 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Dem Dienstnehmer gebührt in jedem 
Dienstjahr ein ununterbrochener Urlaub. Das Ur· 
laubsausmaß beträgt bei einer Dienstzeit von 
weniger als zehn Dienstjahren aditzehn Werk
tage; es erhöht sich auf vierundzwanzig Werk~ 
tage, wenn das Dienstverhältnis ohne Unter
brechung zehn Jahre, und auf dreißig Werktage, 
;venn es ohne Unterbrechung fünfundzwanzig 
Jahre gedauert hat." 

3. § 67 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Der Anspruch auf Urlaub im ersten 
Dienstiahr entsteht nicht vor Zurücklegung einer 
ununterbrochenen Dienstzeit von sechs Mona~ 
ten.u 

4. § 119 Abs. 4 hat zu lauten: 

n( 4) In Betrieben, in denen getrennte Betriebs~ 
räte zu wählen sind (§ 117 Abs. 4), haben die Be
fugnisse nach § 122 Abs. 1 zweiter Satz, Abs. 2 
Z. 4 erster Satz, 7, 11, 12 und 14 und Abs. 3 
beide Betriebsräte gemeinsam auszuüben. Zu die
sem Zweck treten beide Betriebsräte zur gemein~ 
samen Beratung und Besdilußfassung unter dem 
Vorsitz eines Obmannes zusammen. Im übrigen 
finden die Bestimn1ungen der Abs. 1 bis 3 sinn~ 
gern:iß Anwendung.'' 

4 

5. § 122 Abs. l hat zu lauten: 
„(1) Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, dem 

Betriebsrat über alle Angelegenheiten, welche die 
wirtsdiaftlidien, sozialen, gesundheitlidien oder 
kulturellen Interessen der Dienstnehmer des Be
triebes berühren, Auskunft zu erteilen. Er ist wei
ters verp:flichtett mit dem Betriebsrat mindestens 
vierteljährlich und auf Verlangen des Betriebs
rates monatlich gemeinsame Beratungen über all~ 
gemeine Grundsätze der Betriebsführung in so
zialer, personeller, wirtsdtaftlicher und techni
scher Hinsicht sowie über die Gestaltung der Ar
beitsbeziehungen abzuhalten. Der Betriebsrat ist 
berechtigt, bei allen Angelegenheiten, die die In
teressen der Dienstnehmer des Betriebes betreffen, 
entspredtende Maßnahmert zu beantragen sowie 
auf die Beseitigung von Mängeln hinzuwirken." 

6. Der bisherige § 122 Abs. 1 erhält die Be
zeichnung „(2)". 

7. § 122 Abs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 
„Akkord-, Stück- und Gedinglöhne, akkord

ähnliche und sonstige leistungsbezogene Prämien 
und Entgelte, die auf Arbeits(Persönlichkeits)be
wertungsverfahren, statistischen Verfahren, Da
tenerfassungsverfahren, Kleinstzeitverfahren oder 
ähnlichen Entgeltfindungsmethoden beruhen, so
wie die maßgeblichen Grundsätze (Systeme und 
Methoden) für die Ermittlung und Berechnung 
dieser Löhne bzw. Entgelte können, soweit sie 
nicht durch Kollektivvertrag geregelt sind, rechts
wirksam nur mit Zustimmung des Betriebsrates 
geregelt werden." 

8. § 122 Abs. 2 Z. 3 hat zu lauten: 
„Löhne bzw. Entgelte der in Z. 2 angeführten 

Art für einzelne Dienstnehmer oder einzelne Ar
beiten, die kollektiv nicht vereinbart werden 
können, sind, wenn :z.wisdien dem Betriebsin
haber und dem Dienstnehmer eine Einigung nicht 
zustandekommt, unter Mitwirkung des Betriebs~ 
rates festzusetzen." 

9. § 122 Abs. 2 Z. 4 hat zu lauten: 

„Arbeitsordnungen können> soweit sie nicht 
zwischen kollektivvertragsfähigen Körperschaften 
(§ 41 Abs. l Z. 1 und 2) vereinbart wurden, nur 
mit Zustimmung des Betriebsrates erlassen und 
abgeändert werden. Unbeschadet der Bestimmun
gen über die Arbeitsordnung (§§ 80 bis 82) kön-
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